
 

 
 Rathaus 
Markt 1 
97421 Schweinfurt 
www.schweinfurt.de 
 
 

Bürgerservice 
Telefon: 09721 51-0, Telefax: 09721 51-266 
Öffnungszeiten:  Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 18:00 Uhr  
Freitag: 08:00 bis 16:00 Uhr u. Samstag: 09:30 bis 12:00 Uhr 

 
 

Bankverbindung 
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 
IBAN  DE55 7935 0101 0000 0003 72 
SWIFT-BIC BYLADEM1KSW 

  

  

  

      

      

 

 

 

 

 

 

Getrennthaltung gewerblicher organischer Abfälle  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 
die Verringerung von Abfällen durch Abfallvermeidung und Abfallverwertung ist 
Grundprinzip der Abfallgesetzgebung. 
Auch die Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Schweinfurt kennt verschiedene Vor-
schriften und Hinweise zur Abfallverwertung. Eine davon ist §7 Abs. 3. Hier heißt 
es:  
 
„Die Stadt kann für einzelne Branchen festlegen, welche dort regelmäßig anfallen-
den Abfälle zur Verwertung (…) getrennt erfasst werden müssen.“  
 
Der Bau und Umweltausschuss der Stadt Schweinfurt hat die Anwendung des §7 
Abs. 3 der Abfallwirtschaftssatzung auf die Branchen des Obst- und Gemüsehan-
dels, sowie der Gaststätten und Bäckereibetriebe für die Getrennthaltung organi-
scher Abfälle beschlossen. 
 
Dies bedeutet, dass die Branchen Lebensmitteleinzelhandel, Obst- und Gemüse-
handel, Bäckereien und Backbetrieb sowie Gaststätten, Hotellerie und Catering 
 

ab 01.04.2015 

 
verpflichtet sind organische Abfälle, insbesondere Kantinen und Küchenabfälle so-
wie Marktabfälle (Obst und Gemüse) getrennt zu erfassen und einer Verwertung zu 
zuführen.  Dabei ist der Verwertungsweg, d.h. die Verwertungsfirma nicht vorge-
schrieben. Im Anhang zu diesem Schreiben finden Sie einige mögliche Adressen. 
Gerne hilft Ihnen auch die Abfallberatung der Stadt weiter. 
 
Falls Sie bisher schon ihre organischen Abfälle/ Speisereste etc. einer Verwertung 
zuführen ist dieses Schreiben für Sie unerheblich.   
Wir behalten uns vor, nach einer Übergangsfrist von vier Wochen ab dem 
01.05.2015 durch Stichprobenkontrollen den Vollzug dieser Vorschrift zu überwa-
chen. 
 
Für Fragen steht Ihnen die gerne zur Verfügung. 
 

 

Servicebetrieb 
Bau und Stadtgrün 

Markus Stockmann 
markus.stockmann@schweinfurt.de 
Geschäftszeichen: 67-51 
 
Zimmer-Nr.: 23 
Verwaltungsgebäude: 
Sennfelder Bahnhof 
 
Telefon: (09721) 51-51-580 
Telefax: (09721) 51-889-580 
 
Datum:       

Stadt SCHWEINFURT | Postfach | 97420 Schweinfurt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwerterliste 
  

Die unten aufgeführten Verwerter sind keine Empfehlung der Stadt Schweinfurt, 
sondern eine Auflistung von Firmen, die Ihnen hierbei helfen soll Ihre gewerblichen 
Abfälle (Obst, Gemüse, Speisereste) zu entsorgen. Für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit wird keine Gewähr übernommen.  
 
 

• ReFood GmbH & Co. KG  

Niederlassung Schwallungen  
Schwarzbacher Allee 18  
98590 Schwallungen Telefon: 
(036941) 791-0 www.refood.de  

  

  

• Taubergrund Biogas GbR  

Leuzhof 1  

91610 Insingen  
Telefon: (09861) 9189 644  

  

  

• Johannes Imhäuser   

Transport & Entsorgungsfachbetrieb  
Kirchplatz 5  
97711 Thundorf  
Telefon: (09724) 581  

  

  

• Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG  

Richtbergstraße 3 und 4  
97493 Bergrheinfeld  
Telefon: (09721) 79 17-0  

 
 
 
 


